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Erträge Aufwendungen
€ €

1
Produkt 140210, Nr. 16, Bodensch., 

Altlasten und  Abgrab.
492 0 -106.200

2
Produkt 140210, Nr. 02, Bodensch., 

Altlasten und Abgrab.
492 -45.000 0

3
Produkt 140210, Nr. 06, Bodensch., 

Altlasten und Abgrab.
-68.200 0

4
Produkt 140130, Nr. 13, Klimaschutz und 

Klimawandelfolgenanpassung
498 -20.000

Verschiebung in den Finanzhaushalt zur Anschaffung von Sensorik für das Projekt

FloodWaive.

5

6

7

8

-113.200 -126.200Summe der Veränderungen

2025

Änderungen zum

Haushaltsplanentwurf 2025

in der Zuständigkeit des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Planung

- Ergebnisplan -

Bemerkungen
Nr. Teilergebnisplan Produkt, Nr.

HHPl.

Seite

Auf dem ehemaligen Gelände einer Blechwarenfabrik in Ahlen soll eine

Sanierungsuntersuchung (Durchführung weiterer vertiefter Untersuchung von Boden,

Bodenluft und Grundwasser, Auswertung der Ergebnisse der Gefährdungsabschätzung und

Ermittlung der für die Altlast geeignetsten Sanierungsvariante) und die Erstellung eines

Sanierungsplans sowie die Erarbeitung eines Rückbau- und Entsorgungskonzeptes für die

vorhandenen Gebäude erfolgen. Zwischen dem AAV (Verband für Flächenrecycling und

Altlastensanierung) und dem Kreis wurde in 2024 ein Sanierungsvertrag abgeschlossen.

Maßnahmenträger ist der AAV. D.h. alle Maßnahmen werden von ihm koordiniert,

ausgeschrieben, überwacht und abgerechnet. Eingehende Rechnungen werden von dem

AAV geprüft und 80 % vom Rechnungsbetrag direkt bezahlt. Die Rechnungen werden

anschließend an den Kreis weitergeleitet. Die restlichen 20 % werden vom Kreis gezahlt.

Die Gesamtkosten liegen bei 180.000 €. Von den Gesamtkosten werden 68.000 €

anteilmäßig von der Eigentümergemeinschaft übernommen. Diese sind im Haushalt 2025

unter der Position 06 i.H.v. 68.200 € veranschlagt worden. Da bereits ein Betrag i.H.v.

68.000 € in 2024 an den Kreis überwiesen und noch im selben Jahr an den AAV

weitergeleitet wurde, muss der Betrag ausgenullt werden! Nach Abzug der 68.000 €

verbleibt eine Restbetrag i.H.v. 112.000 € der anteilig vom AAV i.H.v. 89.600 € (80 %)

gezahlt wird sowie ein Betrag i.H.v. 22.400 €, der vom Kreis übernommen wird. Dieser wird

jeweils auf die Jahre 2025 i.H.v. 19.000 € sowie auf das Jahr 2026 i.H.v. 3.400 € aufgeteilt.

Die Ausgaben (Nr. 16) sind daher in 2025 auf 19.000 € zu reduzieren. Der Betrag in Position

02 i.H.v. 45.000 € ist ebenfalls zu streichen. Hier geht es lediglich um den Kostenanteil der

AAV, der allerdings nicht als Einnahme dient.
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